
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RID:  9. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses 

(Bern, 28. bis 30. Mai 2018) 
 
 
 
Thema:  Kapitel 1.11 – Änderung des Verweises auf das UIC-Merkblatt 201 
 
 
 
Antrag des Internationalen Eisenbahnverbands (UIC) 
 
 
 
Einleitung 
 
1. Bei der 8. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe in Utrecht hatte die UIC darüber informiert, 

dass durch die Neuorganisation der technischen Dokumentation der UIC die traditionellen 
UIC-Merkblätter schrittweise durch neue Dokumente mit der Bezeichnung IRS (Internati-
onal Railway Solutions) ersetzt werden. 

 
2. Unter den im RID in Bezug genommenen UIC-Merkblättern wird das UIC-Merkblatt 201 

"Transport gefährlicher Güter – Leitfaden für die Notfallplanung in Rangierbahnhöfen" am 
1. Januar 2019 in eine IRS umgewandelt und als IRS 20201 "Transport gefährlicher Güter 
– Leitfaden für die Notfallplanung in Rangierbahnhöfen" bezeichnet. 

 
3. In der IRS 20201 werden die Änderungen des UIC-Merkblattes 201, welche die UIC in 

ihrem informellen Dokument INF.5 der 8. Tagung der ständigen Arbeitsgruppe vorgestellt 
hatte, berücksichtigt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine Aktualisierung der 
bibliographischen Angaben des Leitfadens, insbesondere derjenigen zu den Eisenbahn-
vorschriften, die sich seit 2012, dem Herausgabejahr des aktuellen UIC-Merkblattes 201, 
erheblich geändert haben. Was die Empfehlungen des Leitfadens anbelangt, so über-
nimmt die IRS 20201 die Empfehlungen des UIC-Merkblattes 201 vollständig. 

 
4. Folgende Änderungen sind im Kapitel 1.11 vorzunehmen: 

 
1.11 Im letzten Unterabsatz "des UIC-Merkblattes 201 («Transport gefährlicher Gü-

ter – Leitfaden für die Notfallplanung in Rangierbahnhöfen»)26)" ändern in: 
 
"der von der UIC veröffentlichten IRS 20201 («Transport gefährlicher Güter – 
Leitfaden für die Notfallplanung in Rangierbahnhöfen»)26)". 
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Die Fußnote 26 erhält folgenden Wortlaut: 
 
"26) Fassung vom 1. Januar 2019." 

 
__________ 
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Anlage 
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